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Amtsblatt der Stadt Hilden 
Sitzungstermine 2025 

Amtliche Bekanntmachungen der Stadt Hilden 
 

  1. 
 

Tagesordnung für die 32. öffentliche und nichtöffentliche Sitzung des Rates der Stadt Hilden 
am Mittwoch, 09.07.2025, 17:00 Uhr, in der Stadthalle Hilden (Fritz-Gressard-Platz 1 in 40721 
Hilden) 

  2. Tagesordnung für die 2. öffentliche Sitzung des Wahlausschusses am Donnerstag, 
10.07.2025, 17:30 Uhr, im Bürgersaal des Bürgerhauses (Mittelstraße 40 in 40721 Hilden) 

  3. Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW 
(Autohaus und Meisterwerkstatt Benz GmbHerr Thomas Winkler) 

  4. Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW 
(Mirita Hyseni) 

Bekanntmachung des Zweckverbandes Erholungsgebiet Unterbacher See 

  5. Verbandsversammlung am 03. Juli 2025 

Bekanntmachung der Bildung ³ gemeinnützige GmbH der Städte Hilden, Langenfeld und 
Monheim am Rhein 

  6. Jahresabschluss 2024 
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Sitzungstermine 2025 

 

Gremium Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez 

Rat  26.   07.  09.  24. 01. 05. 16. 

Hauptausschuss  12.    25.   17.   03. 

Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen  19.     02.  10.   10. 

Arbeitskreis Sicherheit u. Ordnungspartnerschaften             

Ausschuss für Kultur und Heimatpflege   27.   26.      11. 

Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz      05.   04.  20.  

Integrationsrat   12.      03.  19.  

Jugendhilfeausschuss   05.    03.     04. 

Paten- und Partnerschaftsausschuss    07.         

Rechnungsprüfungsausschuss           24.  

Schul- und Sportausschuss   20.   30.   11.  13.  

Sozialausschuss   19.      03.  19.  

Stadtentwicklungsausschuss 22.   02.  25.  27.   26.  

Wahlausschuss       10.  16./30.    

Wahlprüfungsausschuss           18.  

Wirtschafts- u. Wohnungsbauförderungsausschuss    10.   03.     04. 
 

Die Tagesordnungen und die öffentlichen Sitzungsvorlagen können im Ratsinformationssystem 
über folgenden Link eingesehen werden: www.hilden.de/buergerinfo 

 

**************************************** 
 

Amtliche Bekanntmachungen der Stadt Hilden 
 
1. Tagesordnung für die 32. öffentliche und nichtöffentliche Sitzung des Rates der Stadt Hilden 

am Mittwoch, 09.07.2025, 17:00 Uhr, in der Stadthalle Hilden (Fritz-Gressard-Platz 1 in 40721 
Hilden) 
 
Die Einwohnerfragestunde wird nach Eröffnung der öffentlichen Sitzung durchgeführt und ist zeitlich 
auf 30 Minuten begrenzt. 
 
Nicht öffentlicher Teil 
 
Eröffnung der nicht öffentlichen Sitzung   
 
 1   Befangenheitserklärungen  
   
 2   Errichtung einer Freiflächen-PV-Anlage mit Batteriespeicher im 

Bereich Karnap-West durch die Stadtwerke Hilden GmbH 
- Wirtschaftlichkeitsbetrachtung 

WP 20-25 SV 61/211 

 
Öffentlicher Teil 
 
Eröffnung der öffentlichen Sitzung 

Änderungen zur Tagesordnung 

 3   Befangenheitserklärungen  

   
Einwohnerfragestunde 
 
 4   Errichtung einer Freiflächen-PV-Anlage mit Batteriespeicher im 

Bereich Karnap-West durch die Stadtwerke Hilden GmbH 
WP 20-25 SV 61/210 

   
 5   CO-Pipeline der Firma Covestro, vormals Bayer-Material Sci-

ence - Sachstandsbericht 
 

   
 6   Flüchtlingssituation in Hilden  
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 7   Anregungen und Beschwerden  
   
 7.1   Anregung nach § 24 GO NRW vom 01.04.2025: 

Stabilität der Grundsteuer in Hilden 
WP 20-25 SV 20/257 

   
 8   Allgemeine Ratsangelegenheiten  
   
 8.1   Umbesetzungen in Ausschüssen und Gremien WP 20-25 SV 01/217 
   
 8.2   Konzept zur Erarbeitung einer dauerhaft tragfähigen digitalen 

Gremienarbeit für alle zukünftigen Ratsperioden 
(Antrag der CDU Fraktion vom 30.03.2022) 

WP 20-25 SV 01/218/1 

   
 8.3   Beschlusskontrolle der Beschlüsse des Rates der Stadt Hilden, 

Stand Juni 2025 
WP 20-25 SV 01/219 

   
 9   Haushalts- und Gebührenangelegenheiten  
   
 9.1   Statusbericht Haushaltsbewirtschaftung zum Stichtag 

31.03.2025 
WP 20-25 SV 20/260 

   
 9.2   Änderung der Schul- und Gebührensatzung der Musikschule WP 20-25 SV 41/116 
   
 9.3   1. Nachtragssatzung zur Satzung der Stadt Hilden über die ab-

weichende Erhebung von Gebühren nach der Allgemeinen Ver-
waltungsgebührenordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
(AVerwGebO NRW) für Amtshandlungen des Standesamtes 
nach dem Personenstandsgesetz 

WP 20-25 SV II/024 

   
 9.4   Änderung der Nutzungs- und Gebührensatzung der Stadtbilio-

thek 
WP 20-25 SV 41/118 

   
 9.5   Anpassung Entgeltrichtlinie für die Nutzung von Sportstätten WP 20-25 SV 40/053 
   
 10   Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen der Stadt Hil-

den: Bericht 2025 
WP 20-25 SV IV/035 

   
 11   Planung Schulkomplex Beethovenstr. WP 20-25 SV 26/071/1 
   
 12   Abschluss eines öffentlich-rechtlichen Vertrages zur Aufgaben-

übertragung der Alttextilverwertung vom Kreis Mettmann auf die 
Stadt Hilden 

WP 20-25 SV 68/055 

   
 13   Anträge  
   
 13.1   Antrag der SPD vom 16.05.2025: Berufliches Inklusionskonzept 

für die Stadtverwaltung Hilden 
WP 20-25 SV 10/072 

   
 13.2   Antrag der SPD vom 16.05.2025: Inklusion auf der Ausbildungs- 

und Studienbörse 
WP 20-25 SV 80/037 

   
 14   Mitteilungen und Beantwortungen von Anfragen  
   
 15   Entgegennahme von Anfragen und Anträgen  
   

 

Nicht öffentlicher Teil 

16   (Fortsetzung) Mitteilungen und Beantwortungen von Anfragen  
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 17   (Fortsetzung) Entgegennahme von Anfragen und Anträgen  
   
 18   Verlängerung der Rahmenvereinbarung mit der Evangelischen 

Kirchgemeinde zum Betrieb des Jugendhauses 
WP 20-25 SV III/088 

   
 19   Zuwendungsvertrag zu den Overheadkosten der SPE Mühle WP 20-25 SV III/089 
   
 20   Bestellung einer Prokuristin für die Stadt Hilden Beteiligungsge-

sellschaft mbH 
WP 20-25 SV 20/258 

   
 21   Gründung einer Gesellschaft für Medienentwicklung der Stadt-

werke Hilden GmbH 
WP 20-25 SV 20/264 

 
Hilden, den 30.06.2025 
Dr.Claus Pommer 
Vorsitzender 
 
 

2. Tagesordnung für die 2. öffentliche Sitzung des Wahlausschusses am Donnerstag, 10.07.2025, 
17:30 Uhr, im Bürgersaal des Bürgerhauses (Mittelstraße 40 in 40721 Hilden) 
 
Zu Beginn wird eine Einwohnerfragestunde durchgeführt mit einer zeitlichen Begrenzung von  
30 Minuten. 
 
Hinweis: Der Wahlausschuss ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Beisitzer*innen 
beschlussfähig. Zu der Sitzung hat jede Person Zutritt. 
 

Öffentlicher Teil 

Eröffnung der Sitzung 
 
Änderungen zur Tagesordnung 
 
Einwohnerfragestunde 
 
 1   Allgemeine Informationen zur Kommunalwahl und zur 

Integrationsratswahl 
 

   
 2   Entscheidung über die Zulassung der eingereichten Wahlvor-

schläge für die Kommunalwahl 2025 
- SV wird nach Ablauf der Einreichungsfrist nachgereicht - 

WP 20-25 SV 33/002 

   
 3   Entscheidung über die Zulassung der eingereichten Wahlvor-

schläge für die Wahl des Integrationsrates 2025 
- SV wird nach Ablauf der Einreichungsfrist nachgereicht - 

WP 20-25 SV 33/003 

   
 4   Mitteilungen und Beantwortungen von Anfragen  
   
 5   Entgegennahme von Anfragen und Anträgen  
   

 
Hilden, den 01.07.2025 
Sönke Eichner 
Vorsitzender 
 
 
 
 
 
 



Amtsblatt der Stadt Hilden Nummer 14/2025 – Seite 5 
 

3. Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW 
(Autohaus und Meisterwerkstatt Benz GmbHerr Thomas Winkler) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Hilden, Der Bürgermeister, Amt für Finanzservice, Am Rathaus 1, 40721 Hilden 
 

2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustellungsadressaten: 
 Firma Autohaus und Meisterwerkstatt Benz GmbH, Kieselstraße 6, 51371 Leverkusen 
 

3. Aktenzeichen des Dokumentes: 
 355698/01/1 
 

4. Stelle, an der das Dokument eingesehen werden kann: 
 Rathaus der Stadt Hilden, Am Rathaus 1, Amt für Finanzservice, Zimmer 244, 40721 Hilden 
 
Hilden, den 03.06.2025 
Der Bürgermeister 
Im Auftrag 
Wiedersprecher 
 
 

4. Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW 
(Mirita Hyseni) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird gemäß Ziffer 7.4.3 der Richtlinien zur Durchführung 
des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG) in Verbindung mit § 132 Abs. 2 BGB in Verbindung mit §§ 
185 ff ZPO und § 10 Landeszustellungsgesetz NRW öffentlich zugestellt. 
 
Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Hilden, Der Bürgermeister, III/50 Amt für Soziales und Wohnen, 
Am Rathaus 1, 40721 Hilden 

 

2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustellungsadressaten: 
 Mirita Hyseni, Overbergstr. 33, 40723 Hilden 
 

3. Aktenzeichen des Dokumentes: 
 III/50-31-Hy-Sa-Ks 
 

4. Stelle, an der das Dokument eingesehen werden kann: 
 Rathaus der Stadt Hilden, Am Rathaus 1, Zimmer E47, 40721 Hilden 
 
Hilden, den 03.06.2025 
Der Bürgermeister 
Im Auftrag 
Ksionzek 
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Bekanntmachung des Zweckverbandes Erholungsgebiet Unterbacher See 
 

5. Verbandsversammlung am 03. Juli 2025 
 
Am Donnerstag, den 03. Juli 2025 um 15:00 Uhr findet die nächste Sitzung der Verbandsversamm-
lung statt. Sitzungsort ist der Schulungsraum der Segelschule am Unterbacher See (Erdgeschoss), 
Kleiner Torfbruch 31 in 40627 Düsseldorf. 
 
Die Veröffentlichung der Tagesordnung erfolgt im Amtsblatt Nr. 26 der Bezirksregierung Düsseldorf 
am 26.06.2025. 
 
Ratsfrau Dagmar von Dahlen 
Vorsitzende der Verbandsversammlung 
 
 
Bekanntmachung der Bildung ³ gemeinnützige GmbH der Städte Hilden, Langenfeld und 
Monheim am Rhein 
 

6. Jahresabschluss 2024 
 
Die Gesellschafterversammlung der Bildung³ gemeinnützigen GmbH der Städte Hilden, Langenfeld 
und Monheim am Rhein hat am 17.06.2025 den Jahresabschluss zum 31.12.2024 festgestellt und der 
Geschäftsführung und dem Aufsichtsrat Entlastung erteilt. 
 
Jahresabschluss und Lagebericht 2024 liegen im Rathaus der Stadt Hilden, Am Rathaus 1, 40721 
Hilden, Sekretariat Dezernat III, im Zimmer 329 gemäß § 108 Abs. 2 Ziffer 1c der Gemeindeordnung 
des Landes NRW zur Einsichtnahme aus. 
 
Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts beauftragte Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft, 8P Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Siegen, hat am 03.04.2024 folgenden 
Bestätigungsvermerk erteilt: 
 
„Wir haben den Jahresabschluss der Bildung³ gemeinnützige GmbH der Städte Hilden, Langenfeld und 
Monheim am Rhein, Hilden, - bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2024 und der Gewinn- und 
Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024 sowie dem Anhang, 
einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus 
haben wir den Lagebericht der Bildung³ gemeinnützige GmbH der Städte Hilden, Langenfeld und Mon-
heim am Rhein, Hilden, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024 geprüft. 
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 
 
- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für 

Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung 
der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2024 
sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024 und 

- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesell-
schaft In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresab-
schluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken 
der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 

 
Gemäß § 322 Abs. 3 S. 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die 
Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.“ 
 
Hilden, den 18.06.2025 
Bildung³ gemeinnützigen GmbH der Städte Hilden, Langenfeld und Monheim am Rhein 
Geschäftsführer 
Olaf Schüren 
 
 
 
 


